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Ihr Antrag auf Anerkennung einer Veranstaltung Dritter als Fortbildungsveranstaltung 

Guten Tag Herr Walter-Thurm, 

mit Schreiben vom 26.08.2020 bitten Sie die folgende Veranstaltung Dritter als Fortbildungsveran-

staltung anzuerkennen: 

Titel:  „Tanzpädagogikfortbildung“ 

Zeit:  09.01. – 07.11.2021 (div. Termine) 

Anbieter: Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Schleswig-Holstein e.V., Kiel 

Ort:  KMTV Falckenstein, Redderkoppel 11a, 24159 Kiel 

 
 

Ich spreche Ihnen hiermit im Auftrag von Frau Hüttmann die Anerkennung aus fachlicher Sicht aus 

(siehe § 3 Abs. 8 e der Lehrerdienstordnung vom 05.07.1978). Für die Anerkennung eines „drin-

genden dienstlichen Interesses“ und einer Dienstbefreiung sind im Einzelfall die Schulämter bzw. 

die Schulleiterinnen und Schulleiter zuständig. Ein Dienst-Unfallschutz besteht nur, sofern eine 

Dienstreisegenehmigung durch den Vorgesetzten erteilt worden ist (s. § 31 Abs. 1 des Beamten-

versorgungsgesetzes vom 24.08.1976). Es besteht die Möglichkeit, dass eine Dienstreise ohne 

Verpflichtung zur Kostenerstattung genehmigt wird.  Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße 

i.A. Helga Peters           


